
Kantonsratsbeschluss  
über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung zur Har-
monisierung von Ausbildungsbeiträgen (Stipendienverein-
barung) 
vom 24. Oktober 2019  

Der Kantonsrat des Kantons Obwalden,  

gestützt auf Artikel 70 Ziffer 13 der Kantonsverfassung vom 19. Mai 19681, 

beschliesst:  

1. Der Kanton Obwalden tritt der Interkantonalen Vereinbarung zur Harmonisie-

rung von Ausbildungsbeiträgen (Stipendienvereinbarung) vom 18. Juni 2009 

bei. 

2. Der Regierungsrat wird ermächtigt Änderungen der Vereinbarung in unterge-

ordneten Fragen im Rahmen seiner verfassungsmässigen Finanzbefugnisse so-

wie in Bezug auf Zuständigkeit und Verfahren zuzustimmen und die Vereinba-

rung zu kündigen. 

3. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

Sarnen, 24. Oktober 2019 Im Namen des Kantonsrats 
Der Ratspräsident: Reto Wallimann 
Der Ratssekretär: Beat Hug 

 

 

 

1 GDB 101.00 

 


